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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator                                                                                                                    
Stoffname / Handelsname: SYCOFIX Vogelfluat                                                                                                                      
                                                                                                                              

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 

  
 Verwendung des Stoffes/Gemisches: Neutralisations- und Isoliermittel 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  

 Hersteller / Lieferant: Sieder GmbH 
 Straße / Postfach: Mohngarten 2 
 Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: D-99338 Plaue / Thür. 
 Telefon: +49 (0) 3 62 07 / 5 65 – 0 

Telefax: +49 (0) 3 62 07 / 5 65 – 15                                                                        
E-Mail:  info@sieder-qualitaet.de                                                                                                                             
Internet: www.sycofix.de                                                                                                                                          
Auskunftgebender Bereich: Labor /  +49 (0) 3 62 07 / 5 65-20 

1.4 Notrufnummer 

 0800/7926349     (kostenfreies  Beratungstelefon) 

 Mo-Fr  8.00 – 17.00 Uhr 

2 Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs                                                                                   

2.1.1 Einstufung nach Verordnung EG Nr. 1272/2008 

 Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 

 Akute Toxizität, Kategorie 4      H302   Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 

 Einstufung nach Richtlinie 67/548/EWG - 1999/45/EG  

Gefahrenbezeichnung:    Xn   Gesundheitsschädlich 

R-Sätze:                             R 22    Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 

2.2      Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/ 2008 (CLP)  

Signalwort:     Achtung 

Piktogramme:  GHS07 

                                  

Gefahrenhinweise: 

H302             Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 

 Sicherheitshinweise: 

            P264    Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
            P270    Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
            P280    Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
            P301 + P312  BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM 

oder Arzt anrufen. 
P330  Mund ausspülen. 

            P362 + P364   Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
            P501    Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen 
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           2.3. Sonstige Gefahren 
      Produkt  kann die Augen und die Haut reizen. 
 

3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 
Stoffname:  Zinkhexafluorosilikat (Lösung 30%) 
EG-Nr.  240-894-1 CAS-Nr.   16871-71-9  
 
Anteil:    < 20 % 
Einstufung  67/548/EWG:  Xn;  R22 
Einstufung  1272/2008 (CLP): Acute Tox., Kat. 4; H302 
 
Stoffname:  Magnesiumhexafluorosilikat-6-hydrat 
CAS-Nr.   18972-56-0  
 
Anteil:    < 10 % 
Einstufung  67/548/EWG:  T;  R25 
Einstufung  1272/2008 (CLP): Acute Tox., Kat. 3; H301 

 

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 

Nach Einatmen: 

Frischluftzufuhr.  

 Nach Hautkontakt: 

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Bei 
andauernder Reizung einen Arzt konsultieren. 

 Nach Augenkontakt: 

Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit  viel Wasser mind. 15 Minuten lang spülen, auch unter den Augenli-
dern. Ärztlichen Rat einholen. 

 Nach Verschlucken: 

Mund mit Wasser spülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Es liegen keine Informationen vor. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 
 

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel                                                                                                                                          
Geeignet:  Produkt ist nicht brennbar, auf Umgebungsbrand abstimmen. CO2,Schaum,Löschplv.                                                                                                                                

  Ungeeignet:  Wasser im Vollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei Brand können ätzende und sehr giftige Gase entstehen. ( SiF4, HF).  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Im Brandfall ggf. umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Zusätzliche Hinweise                                                                                                                                        
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln und entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften   
entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
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6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzu-
wendende Verfahren 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung 
sorgen. Dämpfe nicht einatmen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Produkt nicht  in die Kanalisation, Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Ausgetretenes Material mit unbrennbaren Aufsaugmittel (z. B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) ein-
grenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern 
sammeln. Kleine Mengen mit Wasser abspülen, Abwasser vorschriftsmäßig entsorgen. Zutritt zu Oberflä-
chenwasser verhindern.                        

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Punkt 7 und 8. 

7 Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Für gute Raumluft sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel 
nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
 
Im Brandfall -  Entstehung von ätzenden und giftigen Gasen.. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 

Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  Behälter 
sorgfältig verschlossen aufrecht  lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. 

Zusammenlagerungshinweise 

Nicht zusammen mit Laugen und starken Säuren lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernah-
rung fernhalten. 

Lagerklasse (nach VCI-Konzept):         12    Nichtbrennbare Flüssigkeiten 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Empfehlung: 

Technisches Merkblatt beachten. 
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8 Begrenzung und Überwachung der Exposition und Persönliche Schutz-
ausrüstung 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900): 

  

 

CAS-Nr. 

 

Bezeichnung des Stoffes 

 

Art 

 

Wert 

 

Überschrei-
tungsfaktor 

 

16871-71-9 

 

Zinkhexafluorosilikat 

AGW  

(TRGS 900) 

    MAK 

 

0,1 mg/m3 

 

4(II) 

 

18972-56-0 

 

Magnesiumfluorosilkat-6-
hydrat 

 

AGW 

(TRGS 900) 

      

 

1mg/m3 Fluori-
de 

(als Fluorid 
berechnet) 

 

4(II) 

 

          Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen  
 

Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls 
dies nicht ausreicht, um die Konzentration der Dämpfe/Aerosole unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu hal-
ten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Für gute Belüftung sorgen. 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille tragen.  
 
Hautschutz: 

Schutzhandschuhe;  Handschuhmaterial Nitrilkautschuk , Stärke mind. 0,4 mm ; oder gleichwertige. Nach 
der Verwendung von Handschuhen Hautreinigungs- und Hautpflegemittel einsetzen. 

 Atemschutz: 

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung. Liegt die Konzentration über den Arbeitsplatzgrenzwerten, so 
muss ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Atemschutz ist erforderlich 
an nicht ausreichend entlüfteten Arbeitsplätzen und bei der Spritzverarbeitung. Kombinationsfilter E(P2), 
alternativ B(P2)  
 

Körperschutz: 

Langärmlige  Schutzkleidung 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden verhindern. Bei der 
Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.  
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 Form: flüssig  
 Farbe: farblos 

Geruch: schwach  

 Siedepunkt (bei 1013 hPa): 100 °C  
 Untere Explosionsgrenze: keine Daten verfügbar 
 Obere Explosionsgrenze: keine Daten verfügbar 
 Dampfdruck: nicht anwendbar 
 Dichte (bei 20 °C): 1,27 g/cm3    
 Löslichkeit in Wasser: mischbar  
 pH-Wert (20 °C): 2 
 
9.2 Sonstige Angaben 

keine 

10 Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Starke Säuren und Laugen 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter Normalbedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Bei thermischer Belastung können Siliciumtetrafluorid und Fluorwasserstoff entstehen. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Temperaturen   > 70 °C 

10.5    Zu vermeidende Stoffe 
Starke Säuren und starke Laugen, Kontakt mit Leichtmetall. 

10.5 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei thermischer Belastung können Siliciumtetrafluorid und Fluorwasserstoff entstehen. 

11 Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 Akute Toxizität 

Keine Daten vorhanden. 

 Erfahrungen am Menschen:   

Unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen und bei sachgemäßem Umgang sind durch dieses 
Produkt keine gesundheitsschädlichen Wirkungen zu erwarten. 

Das Produkt wirkt leicht reizend an der Haut, Dämpfe in höherer Konzentration führen zu Reizung von Au-
gen und Atmung. 

12 Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

            Keine Daten vorhanden.            
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten vorhanden. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten vorhanden. 
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12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten vorhanden. 

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine Daten vorhanden. 

Andere schädliche Wirkungen 

           Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwar-   
           ten. 

13 Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen 
Vorschriften. Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV 
branchen- und prozessspezifisch durchzuführen. 
 
Abfallschlüssel Produkt 
06 01 06 andere Säuren 
 

13.2 Behandlung ungereinigter Verpackungen: 

Empfehlung: 

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren und nach entsprechender Reinigung       
dem Recycling zuzuführen. 

Abfallschlüssel: 

EAK-Schlüsselnummer:    15 01 02 – Kunststoff14: Angaben zum Transport 

14 Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1 UN-Nummer:     n.a. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: n.a. 

14.3 Transportgefahrenklassen:   n.a. 

14.4 Verpackungsgruppe:  n.a. 
  
14.5.   Umweltgefahren:     n.a. 
 
14.6.   Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: n.a. 
 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 

 MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:  n.a. 

15 Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvor-
schriften für den Stoff oder das Gemisch 

             EU-Vorschriften 
 
             Angaben zur VOC-Richtlinie:   nicht anwendbar 
        
             Nationale Vorschriften  
 

       
            Wassergefährdungsklasse:   2 - wassergefährdend 
            Status:    Einstufung  gemäß VwVwS Anhang 4 
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            Gisbau:    GH40 
  

      Andere Vorschriften Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen 
für Jugendliche beachten (§22 JArbSchG)  

  
 Beschäftigungsbeschränkung für werdende und stillende Mütter be-

achten (92/85/EWG) 
 Berufsgenossenschaftliches Merkblatt M005 „Fluorwasserstoff, 

Flusssäure und anorganische Fluoride“ 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung           Der Stoff wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen. 

  

16 Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme 
 
PBT Stoffe = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe 
CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
CAS: Chemical Abstracts Service 
n.a.:   nicht anwendbar 
 
Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext) 
22  Gesundheitsschädlich beim  Verschlucken. 
25  Giftig beim Verschlucken. 
 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H302   Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
 

Weitere Angaben 

 Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich 
auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des be-
schriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des 
Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern. 


